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Jugendhilfeausschuss 

 

Beschlussvorlage Nr.: 2018/6/058 
 

öffentlich 
 

 
Betreff: 
 
Ausgestaltung der Kita - Fachberatung im Kyffhäuserkreis 
 

 
Beschluss: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorlage der Verwaltung des Jugendamtes zur Um-
setzung der Fachberatung Kindertagesstätten im Kyffhäuserkreis gem. § 15 a ThürKitaG 
durch die AWO. 
 
 
 
 
Beratungen: 
 

Gremien Datum Abstimmungsergebnis 

Jugendhilfeausschuss 19.06.2018 Ja: 10   Nein: 0   Enth: 0   Bef: 0   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen ? 
 
1. Abstimmung mit Kreiskämmerei nicht erforderlich 
  
2. Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)       
  
3. Einnahmen       
  
4. Finanzierung  

Eigenanteil (Eigen- und Fremdmittel)       
Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse/Beiträge)       
  

5. Veranschlagung       
HH-Jahr       
Überplanmäßige Ausgabe       
Außerplanmäßige Ausgabe       
HH-Stelle       

 
 

 
 
Stellungnahme der Kreiskämmerei: 
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Einreicher: Die Landrätin, Frau Hochwind 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat das Angebot einer bedarfsgerechten 
Fachberatung gemäß § 11 Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz- ThürKitaG- zu gewähr-
leisten. Für die Gewährleistung des Angebots und die Feststellung des Bedarfs für Fachbe-
ratung gelten § 71 Abs. 2 SGB VIII sowie die §§ 78, 79 bis 80 SGB VIII.  
Träger von Fachberatung nach § 11 Abs. 2 können örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe und anerkannte Träger der freien Jugendhilfe sein. Es gilt der jugendhilferechtliche 
Subsidiaritätsgrundsatz (§ 4 Abs. 2 SGB VIII). 
Der Jugendhilfeausschuss beschloss in seiner Sitzung am 11.12.2017 die überarbeitete 
„Gesamtkonzeption der Fachberatung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege im Kyff-
häuserkreis“. Seit dem 01.01.2018 arbeiten 46 Einrichtungen, der jeweiligen Einrichtungsträ-
ger im Landkreis, mit dem durch den öffentlichen Jugendhilfeträger gestellten Fachbera-
tungsangebot. 
Für sieben Einrichtungen wurden keine Vereinbarungen durch die Einrichtungsträger abge-
schlossen, dies für die Einrichtungen der AWO AJS gGmbH und der Johanniter Unfallhilfe e. 
V. RV Mittelthüringen. Der Träger AWO AJS gGmbH unterbreitete im Jugendhilfeausschuss 
am 15.03.2018 seine Konzeption zur Fachberatung für Kindertagesstätten in Thüringen.  
 
Die Verwaltung wird durch den Jugendhilfeausschuss beauftragt, mit den Trägern von Kin-
dertageseinrichtungen, welche die Fachberatung in eigener Verantwortung ab dem 
01.01.2018 wahrnehmen, Vereinbarungen dergestalt zu schließen, dass 

a. die Träger verpflichtet sind, der Verwaltung eine Konzeption zur Umsetzung 
der Fachberatung kurzfristig vorzulegen, 

b. die Träger verpflichtet sind, der Verwaltung einen aktuellen Ansprechpartner 
sowie die Person zu benennen, die die Fachberatung tatsächlich in der jeweili-
gen Einrichtung vornimmt, 

c. die Träger verpflichtet sind, mit der Verwaltung produktiv und fachlich förderlich 
zusammenzuarbeiten, 

d. die Träger sich verpflichten, an der fortwährenden Qualitätsentwicklung der 
Gesamtkonzeption zur Ausgestaltung der Fachberatung im Kyffhäuserkreis  
angemessen mitzuwirken, 

e. die Träger seitens der Verwaltung von der Landesmittelzuwendung pro Kind 
einen entsprechenden Anteil für die eigene Durchführung der Fachberatung 
erhalten. Die Auszahlung der Landesmittel soll auf Antrag des Trägers und auf 
Basis der Landesmittelzuwendung nach § 26 Abs. 2 ThürKitaG erfolgen. 

f. Der weitere Anteil der Landesmittelzuweisung verbleibt bei der Verwaltung zur 
Wahrnehmung der Gesamtverantwortung im Rahmen der Aufgaben des SGB 
VIII bzw. des ThürKitaG. 

 
Der Ausschuss ist über die geschlossenen Vereinbarungen zu informieren. 
 
 
 
Sondershausen, den 19.06.2018 
 
 
Ausgefertigt am: 20.06.2018 
 
 
 
 
Hochwind 
Landrätin 
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